
Korbweiden, Faserlein, Hanf und Ölleinstroh, erfolgt die 
Pflichtablieferung auf Grund von Verträgen zwischen 
VEAB und Erzeuger. Das Bestehen eines Rechtsver
hältnisses als Voraussetzung für die Pfändung zu
künftiger Forderungen gegenüber dem VEAB ist daher 
auch dann zu bejahen, wenn der Erzeuger mit dem 
Erfassungs- und Aufkaufbetrieb über die ablieferungs
pflichtigen Erzeugnisse den Vertrag abgeschlossen hat 
oder ein Ablieferungsbescheid diesen Vertrag ersetzt8).

Die Pfändbarkeit künftiger Forderungen wird von 
Bassenge bezweifelt, und zwar unter besonderer Be
tonung der vordringlichen Interessen der VdgB (BHG) 
selbst9). Die Vorwegbefriedigung der Deutschen Noten
bank nennt er einen „nicht unerheblichen Schönheits
fehler“10). Bassenge versucht mit Konstruktionen zu 
arbeiten, die auf ein „Vorrecht der Genossenschaft“ 
hinauslaufen. Nach seiner Meinung würden sich die 
Genossenschaften — wenn die Pfändbarkeit künftiger 
Forderungen bejaht wird — veranlaßt sehen, sich auch 
die künftigen Vieherlöse weitgehend im voraus abtreten 
zu lassen.

Es erscheint notwendig, sich die Gläubiger des Er
zeugers anzusehen:
1. das Finanzamt hat Steuerforderungen;
2. die BHG hat Kredite gegeben,
3. die SVK hat Ansprüche auf Beitragszahlungen,
4. die MTS hat erhebliche Forderungen, insbesondere 

an die werktätigen Bauern, aus der gewährten wirt
schaftlichen Hilfe bei der Bestellung und bei der 
Ernte11),

5. die Nutz- und Zuchtviehkontore haben Ansprüche 
aus dem Verkauf von Nutz- und Zuchtvieh an die 
Erzeuger,

6. die VEAB selbst haben auch Forderungen, von denen 
später noch zu sprechen sein wird.

Das Problem liegt demnach in der gesetzlichen Rang
folge dieser Forderungen. Bedarf es einer besonderen 
Begründung für den neuen Charakter unseres Staates 
und der Steuerforderungen des Finanzamtes, um die 
von Bassenge erwünschte Nachrangigkeit der Steuer
forderungen abzulehnen oder mindestens Gleichrangig- 
keit gelten zu lassen?

Die VO zur Sicherung der Ansprüche aus Lieferungen 
von Düngemitteln und Saatgut vom 15. Oktober 1952 
(GBl. S. 1039), die inzwischen in Kraft getreten ist, 
unterscheidet sich wesentlich von den bisherigen Be
stimmungen. Die durch diese neue Verordnung außer 
Kraft gesetzten Bestimmungen — das Gesetz zur Siche
rung der Düngemittel- und Saatgutversorgung vom 
19. November 1936 (RGBl. I S. 939) und die VO zur 
Sicherung der Düngemittel- und Saatgutversorgung 
vom 9. November 1939 (RGBl. I S. 2261) — ließen das 
Früchtepfandrecht erlöschen, wenn die ihm unterlie
genden Früchte den Hof des Bauern verlassen hatten. 
Die VO vom 15. Oktober 1952 läßt auch nach Abliefe
rung der Erzeugnisse das Pfandrecht an den Forde
rungen gegen die VEAB mit Vorrecht vor allen anderen 
Gläubigern fortbestehen (§ 2). Wenn ein anderer Gläu
biger von seinem Pfandrecht durch Vollstreckung und 
Verwertung Gebrauch macht, kann sich die VdgB (BHG) 
nur mit der Klage aus § 805 ZPO helfen.

Die VO vom 15. Oktober 1952 macht es notwendig, 
die Praxis ganz klar über die Rangfolge zu unter
richten, denn die VEAB sind bisher von den Finanz
ämtern aufgefordert worden, die Pfändungen künftiger 
Forderungen vor den Rechten der VdgB (BHG) anzu
erkennen, was wohl nicht in allen Fällen der Rechts
lage entsprochen haben wird.

Dieses neue Pfandrecht der Genossenschaften auch an 
den Forderungen an die VEAB enthebt die Genossen
schaften der Notwendigkeit, auf die Bassenge noch hin- 
weisen mußte, zusätzliche Abtretungserklärungen von 
den Erzeugern unterschreiben zu lassen und sie den 
VEAB zuzustellen, soweit es sich um die dem Früchte
pfandrecht unterliegenden und gesicherten Ansprüche 
handelt.

Bezüglich der weiteren Gläubiger gilt wohl bei der 
gesetzlichen Rangfolge der Grundsatz der Priorität: 
das frühere Pfandrecht geht dem späteren vor.

«) a. a. O. S. 495 Abschn. II.
°) a. a. O. S. 495 Abschn. II unten.

10) a. a. O. S. 495 Abschn. I.
U) vgl. „Deutsche Finanzwirtschaft“ 1952 S. 333.

Es ergibt sich also eine Rangfolge, die insbesondere 
von der VdgB (BHG) genau zu beachten ist, wenn sie 
für die VEAB die Abwicklung der Pfändungsverfü
gungen und Abtretungserklärungen vornimmt:
1. Der Staat mit gewissen Steuerforderungen,
2. die VdgB (BHG) mit dem Früchte- und Forderungs

pfandrecht,
3. die anderen Gläubiger nach der Priorität.

Der von Bassenge nur für die Genossenschaft bean
spruchte Satz: „Die Kreditmittel stammen von der 
Allgemeinheit und müssen wieder an die Allgemeinheit 
zurückfließen“12), wird dem Wesen unseres Volks
eigentums und unseres Staates nicht gerecht, denn die 
anderen genannten Gläubiger sind alle „Eigentum des 
Volkes“ und ihre Forderungen sind den Forderungen 
des Staates gleichgestellt13). Es unterliegt doch wohl 
keinem Zweifel, daß die Gegenleistungen von den Er
zeugern an alle Gläubiger zurückfließen und darüber 
hinaus für den Erzeuger und bäuerlichen Schuldner 
noch die Mittel zur Aufrechterhaltung und Fortführung 
seines Betriebes sowie seiner eigenen Lebensführung 
verbleiben müssen.

Daher wird vorgeschlagen und zur Diskussion ge
stellt, daß in Ergänzung der VO zur Sicherung der An
sprüche aus Lieferungen von Düngemitteln und Saat
gut vom 15. Oktober 1952 auch die gesetzliche Rangfolge 
der anderen Gläubiger, soweit sie zur volkseigenen und 
ihr gleichgestellten Wirtschaft gehören, zu regeln ist.

II
Das bisher Gesagte galt für die Erlöse aus der Pflicht

ablieferung landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Bezüg
lich der Erlöse aus dem freien Ankauf kann man wohl 
den Grundsatz aufstellen: Der Erlös aus freien Spitzen 
ist pfändbar. Damit ist er verpfändbar, abtretbar und 
auch aufrechenbar.

Unter der Voraussetzung, daß dieser Grundsatz an
erkannt wird, entsteht nunmehr das gleiche Problem, 
das von Bassenge nicht in dieser Schärfe gesehen wurde. 
Sollen die Erlöse aus freien Spitzen zur Abdeckung 
von Verbindlichkeiten der bäuerlichen Schuldner Ver
wendung finden und, falls ja, in welcher gesetzlichen 
Rangfolge?

Dieses Problem ist mit unseren alten, kapitalistischen 
Gesetzen nicht zu lösen.

Wie bereits unter I gesagt, haben die VEAB im freien 
Aufkauf die Pflicht zur Barzahlung. Damit soll den 
Erzeugern ein materieller Anreiz zur Steigerung ihrer 
Überproduktion gegeben werden. Die Finanzämter er
klären auch diese Bargeldforderungen für pfändbar. 
Bassenge droht, daß sich die Genossenschaften veranlaßt 
sehen werden, sich auch die künftigen Vieherlöse weit
gehend im voraus abtreten zu lassen. Die MTS lassen 
sich Erlöse aus der Ernte bereits im voraus bei Auf
tragserteilung durch die werktätigen Bauern abtreten. 
Aber auch die VEAB selbst sind Gläubiger der Erzeuger 
und machen von dem Recht der Aufrechnung Gebrauch. 
Sie müßten in logischer Fortentwicklung die Erzeuger 
veranlassen, in Höhe ihrer eigenen Forderung die Ab
tretbarkeit auszuschließen. So versucht jeder Gläubiger, 
zuerst die Befriedigung zu erreichen.

Während also einerseits die bisherigen Gesetze nicht 
zur Lösung ausreichen, kann aber wohl andererseits 
nicht der Grundsatz der Priorität gelten: Wer zuerst 
kommt, mahlt zuerst. Denn das würde dazu führen — 
wie ein Beispiel aus der Praxis zeigt — daß bei der 
Bargeldauszahlung durch den VEAB an die Erzeuger 
die Vollstreckungsabteilung des Finanzamts gleich an 
Ort und Stelle die Taschenpfändung vornimmt.

Es ist daher unbedingt erforderlich, auch für die Bar
geldauszahlung im freien Aufkauf die gesetzliche Rang
folge der Gläubiger neu festzusetzen.

III
Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß die VEAB 

auch Gläubiger der Erzeuger sein können. Hierzu einige 
Beispiele:

Nach der Preisverordnung Nr. 195 vom 12. Oktober 
1951 (GBl. S. 939) haben die Erzeuger den VEAB wäh
rend der Erfassungszeit Sackleihgebühren zu zahlen. 
Aus Futtermittellieferungen auf Schweinemastverträge

12) a. a. O. S. 496 Abschn. II.
13) VO über den Rang volkseigener Forderungen Im Konkurs 

des Schuldners vom 25. Oktober 1951 (GBl. S. 955).
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